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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1970

Norm

ZPO §527 Abs2 B4

Rechtssatz

Hebt die zweite Instanz eine Entscheidung nur wegen eines Verfahrensmangels auf, so sind Rechtsausführungen in der

Sache selbst für das Erstgericht nicht bindend.

Entscheidungstexte

6 Ob 132/70
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